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Gz:
Geschäftszeichen bitte angeben!




Miete und Mietnebenkosten für eine Wohnung/Unterkunft bei Beamten der Polizei
(sog. Ledigenzimmer)

	
	

	Name, Vorname
	Unterkunft




[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|  Anlage: Erklärung zur Einbehaltung

Es wird gebeten, von den Bezügen der Beamtin/des Beamten die nachstehende (teil-)monatliche Miete (einschließlich Mietnebenkosten) einzubehalten:Belege bitte nicht heften, klammern oder aufkleben.


	ab
	Betrag (EUR)
	Kapitel / Titel
	AOSt-Nr.
	ggf. AOSt-Zusatz

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Angaben zur Ermittlung des steuerpflichtigen Sachbezugs für eine Unterkunft bei Beamten
ohne eigenen Hausstand:

	Gemeinschaftsunterkunft:
	|_|   ja
	|_|   nein

	Zimmerbelegung mit
	|_|   einer Person
	|_|   zwei Personen

	
	|_|   drei Personen
	|_|   mehr als drei Personen

	Änderung der Verhältnisse[footnoteRef:1] [1:  z.B. Änderung der Zimmerbelegung] 

	ab:
	
	

	
	

	
	Grund:
	
	

	
	




	Unterschrift


__
__

